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dem  auch ein Schadensereignis, das durch das A usdehnungsbestreben von 
gespannten Gasen ein tritt.

Explosion ist der Oberbegriff, zu dem auch die Implosion und die 
D am pfberstung gehören.

2. In Brand setzen liegt vor, wenn das Feuer dem Gegenstand durch 
den Zündstoff m itgeteilt w urde und dieser nunm ehr brennt, d. h.,

der b rennbare Teil des Gegenstandes m uß fortbrennen, auch w enn der 
Zündstoff en tfern t w ird. Es m uß sich ein Schadenfeuer entwickeln und 
auf die bezeichneten G egenstände ausbreiten können. A ndernfalls ist die 
H andlung ein Versuch der Brandstiftung.

Der fortschreitenden Entw icklung von W issenschaft und Technik wird 
das T atbestandsm erkm al durch Feuer oder Explosion vernichten oder be
schädigen gerecht. D am it w erden auch solche Gegenstände geschützt, die 
selbst zw ar nicht b rennbar sind, z. B. einige neue Baustoffe, daher nicht 
in B rand gesetzt werden, wohl aber durch E inw irkung von Feuer oder 
durch eine Explosion vernichtet oder beschädigt w erden können. Durch 
die Brandeinw irkungen müssen die im Gesetz genannten Gegenstände 
beschädigt oder vernichtet w erden (vgl. § 163, Anm. 3 und 4). Es ist gleich
gültig, ob es sich bei der B randeinw irkung um Schwelen oder Glimm en 
oder auch um  Rauch handelt.

Der von der B randeinw irkung betroffene G egenstand m uß nicht voll
ständig beschädigt oder vernichtet werden, allerdings müssen wesentliche 
Teile erfaßt sein.

3. Die auf bürgerlichen Rechtsvorstellungen und der kapitalistischen 
Eigentüm erideologie beruhende Regelung im  StGB (alt), wonach

die B randstiftung an eigenen Sachen nu r un te r bestim m ten erschw eren
den U m ständen bestraft w erden konnte, stand im  W iderspruch zur sozia
listischen Rechtsauffassung. Die S trafbarkeit der B randstiftung ist daher 
nicht m ehr von den Eigentum sverhältnissen an den in B rand gesetzten 
Gegenständen abhängig.

Wohnstätten nach Abs. 1 sind nicht nu r Räumlichkeiten, die zum Zeit
punkt der T at bew ohnt werden, sondern auch die Räumlichkeiten, die nur 
zeitweise zum A ufenthalt von Menschen dienen, z. B. Bungalows, W ohn
wagen, W ohnzelte oder G artenlauben.

Große Bedeutung kom m t dem Schutz der P roduktionsm ittel vor B rän
den und Explosionen zu. Deshalb sind Betriebe, Betriebs- und Verkehrs
einrichtungen besonders aufgeführt. Zu den Betrieben gehören auch die 
W erkstätten der H andw erker. Betriebseinrichtungen sind Betriebsteile 
sowie einzelne wichtige Anlagen oder Aggregate.

V erkehrseinrichtungen nach Abs. 1 sind nicht nu r entsprechende bau
liche Anlagen, sondern V erkehrsm ittel, W arnanlagen, S ignalm ittel oder 
S ignalanlagen der Bahn, L uftfah rt und Schiffahrt sowie des S traßenver
kehrs. Dazu gehören Schienenfahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe, K ra ftfah r
zeuge des S traßenverkehrs w ie Autobusse und L astkraftw agen sowie P er
sonenkraftwagen, die als öffentliche V erkehrsm ittel dienen, w ie Taxi.


